
Zehntes Kapitel  
Einrichtungen 

 
§ 75 Einrichtungen und Dienste 

(1) Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen im Sinne von § 13. Die §§ 
75 bis 80 finden auch für Dienste Anwendung, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe eigene 
Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen anderer Träger vorhanden 
sind, ausgebaut oder geschaffen werden können. Vereinbarungen nach Absatz 3 sind nur mit 
Trägern von Einrichtungen abzuschließen, die insbesondere unter Berücksichtigung ihrer 
Leistungsfähigkeit und der Sicherstellung der Grundsätze des § 9 Abs. 1 zur Erbringung der 
Leistungen geeignet sind. Sind Einrichtungen vorhanden, die in gleichem Maße geeignet 
sind, hat der Träger der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig mit Trägern abzuschließen, 
deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist 
als die anderer Träger. 

(3) Wird die Leistung von einer Einrichtung erbracht, ist der Träger der Sozialhilfe zur 
Übernahme der Vergütung für die Leistung nur verpflichtet, wenn mit dem Träger der 
Einrichtung oder seinem Verband eine Vereinbarung über 

 
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen (Leistungsvereinbarung), 

2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen für einzelne Leistungsbereiche 
zusammensetzt (Vergütungsvereinbarung) und 

3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen (Prüfungsvereinbarung) 
besteht. Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Leistungsfähigkeit entsprechen. Der Träger der Sozialhilfe kann die Wirtschaftlichkeit 
und Qualität der Leistung prüfen. 

(4) Ist eine der in Absatz 3 genannten Vereinbarungen nicht abgeschlossen, darf der Träger 
der Sozialhilfe Leistungen durch diese Einrichtung nur erbringen, wenn dies nach der 
Besonderheit des Einzelfalls geboten ist. Hierzu hat der Träger der Einrichtung ein 
Leistungsangebot vorzulegen, das die Voraussetzung des § 76 erfüllt, und sich schriftlich zu 
verpflichten, Leistungen entsprechend diesem Angebot zu erbringen. Vergütungen dürfen nur 
bis zu der Höhe übernommen werden, wie sie der Träger der Sozialhilfe am Ort der 
Unterbringung oder in seiner nächsten Umgebung für vergleichbare Leistungen nach den 
nach Absatz 3 abgeschlossenen Vereinbarungen mit anderen Einrichtungen trägt. "Für die 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen gelten die Vereinbarungsinhalte 
des Trägers der Sozialhilfe mit vergleichbaren Einrichtungen entsprechend. Der Träger der 
Sozialhilfe hat die Einrichtung über Inhalt und Umfang dieser Prüfung zu unterrichten. 
Absatz 5 gilt entsprechend. 

(5) Bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des §72 des Elften Buches richten 
sich Art, Inhalt, Umfang und Vergütung der ambulanten und teilstationären 
Pflegeleistungen sowie der Leistungen der Kurzzeitpflege und der vollstationären 
Pflegeleistungen sowie der Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung und der 
Zusatzleistungen in Pflegeheimen nach den Vorschriften des Achten Kapitels des Elften 
Buches, soweit nicht nach § 61 weitergehende Leistungen zu erbringen sind. Satz 1 gilt 
nicht, soweit Vereinbarungen nach dem Achten Kapitel des Elften Buches nicht im 
Einvernehmen mit dem Träger der Sozialhilfe getroffen worden sind. Der Träger der 
Sozialhilfe ist zur Übernahme gesondert berechneter Investitionskosten nach § 82 Abs. 4 
des Elften Buches nur verpflichtet, wenn hierüber entsprechende Vereinbarungen nach dem 
Zehnten Kapitel getroffen worden sind. 

 

 



§ 76 Inhalt der Vereinbarungen 

 
(1) Die Vereinbarung über die Leistung muss die wesentlichen Leistungsmerkmale 

festlegen, mindestens jedoch die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung, den von ihr 
zu betreuenden Personenkreis, Art, Ziel und Qualität der Leistung, Qualifikation des 
Personals sowie die erforderliche sächliche und personelle Ausstattung. In die 
Vereinbarung ist die Verpflichtung der Einrichtung aufzunehmen, im Rahmen des 
vereinbarten Leistungsangebotes Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen. Die 
Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten. 

(2) Vergütungen für die Leistungen nach Absatz 1 bestehen mindestens aus den 
Pauschalen für Unterkunft und Verpflegung (Grundpauschale) und für die Maßnahmen 
(Maßnahmepauschale) sowie aus einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen 
einschließlich ihrer Ausstattung (Investitionsbetrag). Förderungen aus öffentlichen Mitteln 
sind anzurechnen. Die Maßnahmepauschale wird nach Gruppen für Leistungsberechtigte 
mit vergleichbarem Bedarf kalkuliert. Einer verlangten Erhöhung der Vergütung auf Grund 
von Investitionsmaßnahmen braucht der Träger der Sozialhilfe nur zuzustimmen, wenn er 
der Maßnahme zuvor zugestimmt hat. 

(3) Die Träger der Sozialhilfe vereinbaren mit dem Träger der Einrichtung Grundsätze 
und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der Leistungen sowie 
für den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfungen. Das Ergebnis der Prüfung ist festzuhalten und in geeigneter Form auch 
den Leistungsberechtigten der Einrichtung zugänglich zu machen. Die Träger der 
Sozialhilfe haben mit den Heimaufsichtsbehörden und dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung zusammenzuarbeiten, um Doppelprüfungen möglichst zu vermeiden. 

 

 

§ 77 Abschluss von Vereinbarungen 
 

(1) Die Vereinbarungen nach § 75 Abs.3 sind vor Beginn der jeweiligen 
Wirtschaftsperiode für einen zukünftigen Zeitraum (Vereinbarungszeitraum) 
abzuschließen; nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. Kommt eine Vereinbarung 
nach § 76 Abs. 2 innerhalb von sechs Wochen nicht zustande, nachdem eine Partei 
schriftlich zu Verhandlungen aufgefordert hat, entscheidet die Schiedsstelle nach § 80 auf 
Antrag einer Partei unverzüglich über die Gegenstände, über die keine Einigung erreicht 
werden konnte. Gegen die Entscheidung ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben. 
Die Klage richtet sich gegen eine der beiden Vertragsparteien, nicht gegen die 
Schiedsstelle. Einer Nachprüfung der Entscheidung in einem Vorverfahren bedarf es nicht. 

(2) Vereinbarungen und Schiedsstellenentscheidungen treten zu dem darin bestimmten 
Zeitpunkt in Kraft. Wird ein Zeitpunkt nicht bestimmt, werden Vereinbarungen mit dem 
Tag ihres Abschlusses, Festsetzungen der Schiedsstelle mit dem Tag wirksam, an dem der 
Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. Ein jeweils vor diesen Zeitpunkt 
zurückwirkendes Vereinbaren oder Festsetzen von Vergütungen ist nicht zulässig. Nach 
Ablauf des Vereinbarungszeitraums gelten die vereinbarten oder festgesetzten Vergütungen 
bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter. 

(3) Bei unvorhersehbaren wesentlichen Veränderungen der Annahmen, die der 
Vereinbarung oder Entscheidung über die Vergütung zu Grunde lagen, sind die 
Vergütungen auf Verlangen einer Vertragspartei für den laufenden Vereinbarungszeitraum 
neu zu verhandeln. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

 

 

 

 



§ 78 Außerordentliche Kündigung der Vereinbarungen 
 

Ist wegen einer groben Verletzung der gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber den Leistungsberechtigten und deren Kostenträgern durch die Einrichtung ein 
Festhalten an den Vereinbarungen nicht zumutbar, kann der Träger der Sozialhilfe die 
Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Das 
gilt insbesondere dann, wenn in der Prüfung nach § 76 Abs. 3 oder auf andere Weise 
festgestellt wird, dass Leistungsberechtigte infolge der Pflichtverletzung zu Schaden 
kommen, gravierende Mängel bei der Leistungserbringung vorhanden sind, dem Träger der 
Einrichtung nach dem Heimgesetz die Betriebserlaubnis entzogen oder der Betrieb der 
Einrichtung untersagt wird oder die Einrichtung nicht erbrachte Leistungen gegenüber den 
Kostenträgern abrechnet. Die Kündigung bedarf der Schriftform. § 59 des Zehnten Buches 
bleibt unberührt. 

 

§ 79 Rahmenverträge 
 

(1) Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die kommunalen Spitzenverbände auf 
Landesebene schließen mit den Vereinigungen der Träger der Einrichtungen auf 
Landesebene gemeinsam und einheitlich Rahmenverträge zu den Vereinbarungen nach § 75 
Abs. 3 und § 76 Abs. 2 über 
1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspauschalen und -beträgen nach § 75 Abs. 3 

zu Grunde zu legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die Zusammensetzung der 
Investitionsbeträge nach § 76 Abs. 2, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und Zusammensetzung der 
Maßnahmepauschalen, die Merkmale für die Bildung von Gruppen mit vergleichbarem 
Bedarf nach § 76 Abs. 2 sowie die Zahl dieser zu bildenden Gruppen, 

3. die Zuordnung der Kostenarten und -bestandteile nach § 41 des Neunten Buches und  4. 
den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung nach § 75 Abs.3 

ab. Für Einrichtungen, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts 
oder einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die 
Rahmenverträge auch von der Kirche oder Religionsgemeinschaft oder von dem 
Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem die Einrichtung angehört. In den 
Rahmenverträgen sollen die Merkmale und Besonderheiten der jeweiligen Leistungen nach 
dem Fünften bis Neunten Kapitel berücksichtigt werden. 

(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen der Träger 
der Einrichtungen auf Bundesebene vereinbaren gemeinsam und einheitlich Empfehlungen 
zum Inhalt der Verträge nach Absatz 1. 

 
 

§ 80 Schiedsstelle 

 
(1) Für jedes Land oder für Teile eines Landes wird bei der zuständigen Landesbehörde eine 

Schiedsstelle gebildet. 
(2) Die Schiedsstelle besteht aus Vertretern der Träger der Einrichtungen und Vertretern der 

örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe in gleicher Zahl sowie einem 
unparteiischen Vorsitzenden. Die Vertreter der Einrichtungen und deren Stellvertreter werden 
von den Vereinigungen der Träger der Einrichtungen, die Vertreter der Träger der Sozialhilfe 
und deren Stellvertreter werden von diesen bestellt. Bei der Bestellung der Vertreter der 
Einrichtungen ist die Trägervielfalt zu beachten. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
werden von den beteiligten Organisationen gemeinsam bestellt. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, werden sie durch Los bestimmt. Soweit beteiligte Organisationen keinen Vertreter 



bestellen oder im Verfahren nach Satz 3 keine Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden und 
des Stellvertreters benennen, bestellt die zuständige Landesbehörde auf Antrag einer der 
beteiligten Organisationen die Vertreter und benennt die Kandidaten. 

(3) Die Mitglieder der Schiedsstelle führen ihr Amt als Ehrenamt. Sie sind an Weisungen 
nicht gebunden. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Entscheidungen werden mit der 
Mehrheit der Mitglieder getroffen. Ergibt sich keine Mehrheit, gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
 

§ 81 Verordnungsermächtigungen 
 
(1) Kommen die Verträge nach § 79 Abs. 1 innerhalb von sechs Monaten nicht zustande, 

nachdem die Landesregierung schriftlich dazu aufgefordert hat, können die 
Landesregierungen durch Rechtsverordnung Vorschriften stattdessen erlassen. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über 
die Zahl, die Bestellung, die Amtsdauer und Amtsführung, die Erstattung der baren Auslagen 
und die Entschädigung für Zeitaufwand der Mitglieder der Schiedsstelle nach § 80, die 
Rechtsaufsicht, die Geschäftsführung, das Verfahren, die Erhebung und die Höhe der 
Gebühren sowie über die Verteilung der Kosten zu bestimmen. 


